
LANDKREIS. Das Insolvenzverfahren
gliedert sich in verschiedene Zeiträu-
me. Einerseits in den Zeitraum zwi-
schen Insolvenzantragstellung und In-
solvenzeröffnung und dem Zeitraum
nach Insolvenzeröffnung. In der ers-
ten Phase gibt es einen so genannten
„vorläufigen Insolvenzverwalter“, der
meist keine beziehungsweise wenig
Befugnisse hat. Ansprechpartner
bleibt nachwie vor der Schuldner.

Nach Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens ist alleinige Person und Herr
des Verfahrens der „Insolvenzverwal-
ter“. Der Schuldner ist nicht mehr An-
sprechpartner. Bei einem Insolvenz-
verfahren werden verschiedene Gläu-
bigergruppen unterschieden. Es gibt
Gläubiger die eine bessere Stellung ha-
ben. Der „Normalgläubiger“ ist ledig-
lich sogenannter „Insolvenzgläubi-
ger“. Er fällt häufig völlig aus bzw. er-
hält nur eine geringe prozentuale Quo-
te seiner Forderung.

Das Insolvenzverfahren dient der
gleichmäßigen Befriedigung sämtli-
cher Insolvenzgläubiger. Die Insol-
venzordnung unterscheidet zwischen
den folgenden Gläubigergruppen: –
die Insolvenzgläubiger (§ 38 InsO)– die
Massegläubiger (§ 53 InsO)– die Aus-
sonderungsgläubiger (§ 47 InsO) – die
Absonderungsgläubiger (§ 49 InsO) –
nachrangige Insolvenzgläubiger (§ 39
InsO)
➤ Insolvenzgläubiger ist jeder Gläubi-
ger, der zur Zeit der Eröffnung des In-
solvenzverfahrens einen begründeten
Vermögensanspruch gegen den
Schuldner hat (§ 38 InsO).
➤ Aussonderungsberechtigte Gläubi-
ger sind gemäß § 47 InsO keine Insol-
venzgläubiger. Aussonderungsberech-
tigte Gläubiger sind solche Gläubiger,
die einen Anspruch auf Herausgabe ei-

nes Gegenstands aus der Insolvenz-
masse haben, zum Beispiel bei einfa-
chem Eigentumsvorbehalt. Grundlage
des Aussonderungsrechtes ist somit
die Nichtzugehörigkeit des Gegen-
stands zur Insolvenzmasse, so etwa
das Eigentumsrecht des Vermieters
oder des Auftraggebers bei Beendi-
gung des Auftrags.
➤ Absonderungsberechtigte Gläubiger
sind dagegen solche, die keinen An-
spruch auf den Gegenstand als sol-
chen, sondern lediglich einen An-
spruch auf bevorzugte Befriedung aus
dem Gegenstand haben, z. B. beim er-
weiterten Eigentumsvorbehalt. Sie
sind regelmäßig daneben auch Insol-
venzgläubiger, soweit der Insolvenz-
schuldner für die Ansprüche persön-
lich haftet. Absonderungsgläubiger
sind zum Beispiel Gläubiger, die ein
rechtsgeschäftliches oder gesetzliches
Pfandrecht haben oder die etwa auf-
grund einer Sicherungsübereignung
oder einer Sicherungsabtretung an Ge-
genständen der Insolvenzmasse (Ver-
mieterpfandrecht vor Verfahrenseröff-
nung) abgesichert sind.
➤ Massegläubiger sind die Gläubiger,
deren Forderung nach Verfahrenser-
öffnung oder durch den vor-läufigen
Insolvenzverwalter mit Verfügungsbe-
fugnis begründet wurden, zum Bei-
spiel Miete nach Verfahrenseröffnung.
Sie haben Anspruch auf vorrangige Be-
friedigung nach den Aus- und Abson-
derungsgläubigern, aber vor den Insol-
venzgläubigern.
➤ Nachrangige Gläubiger erhalten im
Insolvenzverfahren nur ausnahms-
weise eine Zahlung auf ihre Forderun-
gen. Es handelt sich im Wesentlichen
um Gläubiger, die Ansprüche haben,
die unter die Eigenkapitalersatzvor-
schriften fallen, sowie um Insolvenz-
gläubiger mit ihren Zinsansprüchen,

soweit diese nach Verfahrenseröff-
nung entstehen.

Die Übersicht und Definitionen zei-
gen, dass es im Ernstfall entscheidend
darauf ankommt, zu einer bevorzug-
ten Gruppe der Gläubiger zu gehören,
das heißt entweder Massegläubiger,
absonderungsberechtigter Gläubiger
oder aussonderungsberechtigter Gläu-
biger. Der Rest der Gläubiger muss
sich damit anfreunden, einen Forde-
rungsausfall zu erleiden.

Diese, zum Beispiel der Insolvenz-
gläubiger, müssen ihre Forderung
nach Eröffnung zu einer so genannten
Tabelle anmelden, wenn sie eine be-
stimmte prozentuale Quote erhalten
wollen. Wenn ein Insolvenzgläubiger
seine Forderung nicht anmeldet, ver-
liert er sie zwar nicht, bleibt Gläubiger,
während des Insolvenzverfahrens
kann er allerdings seine Forderung
nicht geltend machen, allenfalls erst
nach Beendigung, wenn die Forderung
noch nicht verjährt ist beziehungswei-
se vom Schuldner überhaupt noch et-
was übrig bleibt, was man verwerten
kann.

Die Insolvenz ist nicht nur ein Pro-
blem, das im Wirtschaftsleben zwi-
schen Unternehmen auftritt, sondern
jeden einzelnen persönlich treffen
kann.Wer ein Auto oder andere größe-
re Vermögensgegenstände erwirbt,
sollte stets vorsichtig sein, wenn es um
Vorauszahlungen beziehungsweise
Anzahlungen geht. Es besteht immer
die Gefahr, dass der Vertragspartner
nicht liquide ist und das Geld dann im
Insolvenzverfahren verpufft.

„Außer Spesen nichts gewesen.“
Deshalb gilt es, vorsichtig zu sein,
wenn besonders günstige Angebote
gemacht werden, die mit bestimmten
Voraus- oder Anzahlungen kombi-
niert werden. Hier sollte kritisch die
Bonität des Vertragspartners überprüft
werden und gegebenenfalls versucht
werden, Sicherheiten zu erlangen, bei-
spielsweise Bürgschaften.

In der Beratung erlebt man immer
wieder, dass die Mandanten erklären,
dass sie diese Fehler nicht noch einmal
machen. Besser ist es aber, die Fehler

gar nicht zu machen, das heißt, Pro-
phylaxe zu betreiben.

Nicht verschwiegen werden sollte,
dass in manchen Fällen auch eine per-
sönliche Haftung der Organe eines
Schuldners möglich ist, beispielsweise
eines Geschäftsführers oder eines Ge-
sellschafters. Kritisch ist anzumerken,
dass dies ein äußerst steiniger Weg ist,
der wiederum mit erheblichen Kosten
und Zeitaufwand verbunden ist. Ob
dann der Geschäftsführer oder Gesell-
schafter selbst liquide ist, steht noch-
mals auf einem anderen Blatt. Die ge-
nannten Personengruppen neigen da-
zu, zuvor ihre Vermögenswerte zu ver-
schleiern oder beiseitezuschaffen.

Der nächste Gedanke, mithilfe des
Strafgesetzbuches „Rache“ zu nehmen,
ist meist auch ein stumpfes Schwert.
Es ist in der Praxis häufig zu erleben,
dass die Neigung der Staatsanwalt-
schaften sich mit derartigen wirt-
schaftlichen Themen zu befassen, äu-
ßerst gering ist. Im Anwaltsjargon
werden derartige Akten „U-Boot-Ak-
ten“ genannt. Alle Jahre wieder tau-
chen sie auf, ohne dass etwas passiert,
allenfalls der Sachbearbeiter, das heißt
der Staatsanwalt, hat gewechselt.

Die Rolle der „Gläubiger“ beimKonkurs
RECHTSSERIEWasmüssen die
Beteiligten in der ersten Pha-
se eines Insolvenzverfahrens
beachten?
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

VON DR. ANDREAS STANGL

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

UNSER RECHTSEXPERTE

➤ Dr. Andreas Stangl, Sozius der Kanz-
lei am Steinmarkt in Cham, ist der
Rechtsexperte von Bayerwald-Echo und
Kötztinger Umschau.

➤ Er ist Fachanwalt
für Bau- und Archi-
tektenrecht sowie für
Miet- undWohnungs-
eigentumsrecht; au-
ßerdemAutor in
mehreren Kommen-
taren, Fachbüchern
und Fachzeitschriften
sowie Referent der
IHK.
➤ Kontakt: Kanzlei

am Steinmarkt, Rechtsanwälte Kuchen-
reuter, Dr. Stangl, Alt & Alt, Steinmarkt
12, 93413 Cham; (0 99 71) 8 54 00; in-
fo@kanzlei-am-steinmarkt.de;
www.kanzlei-am-steinmarkt.de. (mz)

Andreas Stangl
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SERIE

ALLES, WAS
RECHT IST

LANDKREIS.Die alljährliche Sammlung
finanziert wegweisende Projekte zum
Naturschutz, beispielsweise den AR-
CHE NOAH FONDS. Damit rettete der
Landesbund für Vogelschutz (LBV)
während der letzten gut 20 Jahre bay-
ernweit ökologisch wertvolle Flächen
mit all ihren tierischen und pflanzli-
chen Bewohnern im Wert von annä-
hernd 12 Millionen Euro, darunter
auch wertvollste Flächen im Land-
kreis Cham. Auch heuer wird sich der
LBV wieder um weitere Flächensiche-
rung im Landkreis Cham bemühen.
Der abschließende Flächenkauf eines
Auwalds bei Furth und die Sicherung
von über sieben Hektar in der Mark-
bach-Aue bei Tiefenbach im letzten
Jahr sind dafür gute Beispiele. Schwer-
punktmäßig hat sich der LBV auch der
Umweltbildung verschrieben. Das
LBV-Zentrum „Mensch und Natur“ in
Nößwartling ist dabei ein Vorzeigepro-
jekt. Die Kreisgruppe des LBV bittet
die Bevölkerung, die Sammler zu un-
terstützen. Spenden können auch auf
das Konto 810576256 bei der Sparkasse
Furth im Wald (BLZ 742 51020) über-
wiesen werden (Verwendungszweck
H+S); nähere Informationen unter
Tel.: (0 99 77) 82 27. (mz)

LBV sammelt
für dieNatur
NATURSCHUTZVom 15. bis 21.
März sind Sammler für den
Landesbund für Vogelschutz
(LBV) unterwegs.

LANDKREIS. „Darmkrebs ist durch eine
geeignete Vorsorge vermeidbar!“ –Mit
diesem Appell läuft im März wieder
die Aktion „Deutschland gegen Darm-
krebs!“ Im Landkreis betreut Dr. Hu-
bert Zahnweh, Chefarzt der Inneren
Medizin am Kreiskrankenhaus Cham,
die Aufklärungs-Kampagne. Die
Darmspiegelung (Koloskopie) ist das
sicherste Vorsorgeinstrument. Sie er-
möglicht eine umfassende Diagnose
und bietet Therapiemöglichkeiten wie
das Abtragen von Polypen, der mögli-
chen Vorstufe von Darmkrebs, oder
die Entnahme vonGewebeproben.

Am Montag, 15. März, haben unse-
re Leser zwischen 18 und 19 Uhr die
Gelegenheit, Dr. Hubert Zahnweh kos-
tenlos anzurufen und sich beraten zu
lassen – selbstverständlich vertraulich
und anonym. (mz)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

➤ Dr. Hubert Zahnweh ist am MONTAG,
15. MÄRZ, VON 18 BIS 19 UHR telefonisch
in unserer Redaktion zu erreichen un-
ter der folgendenNummer:

0800-207 0001 (gebührenfrei aus al-
len Festnetzen)

Fragenüber
Darmkrebs
GESUNDHEIT ThemaDarm-
krebs: AmMontag ist Tele-
fonsprechstunde für unsere
Lesermit demChamer Chef-
arzt Dr. Hubert Zahnweh.

Dr. Hubert Zahnweh

LANDKREIS. Es war ein einzigartiges
Konzert im fast vollen Christl Palace
Saloon in Arnschwang. Man glaubte
die echten Dire Straits wären auf der
Bühne. Europas beste Dire Straits Tri-
bute Band „Brothers in Arms“ steht
dem Original in nichts nach. Es war
ein beeindruckendes Live-Erlebnis.

Das über zweistündige Programm
führte die Zuhörer nicht nur durch die
musikalische Geschichte der Dire
Straits. Von Down to the Waterline,
Sultans Of Swing, Money For Nothing
bis Brothers in Arms fehlte keiner der
legendären Hits. Gäste waren bis aus
Österreich angereist.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

➜ Nächstes Tribute Concert ist am Os-
termontag, 5. April, mit der CCR-Cree-
dence Clearwater Revival Band. (fgr)

Dire Straits –
fastwie echt!

Die Dire Straits Tribute Band „Bro-
thers in Arms“ begeisterte das Publi-
kum in Arnschwang. Foto: fgr

WALDERBACH. Zum Auftakt der „Festli-
chen Konzerte im Barocksaal Walder-
bach“ spielt an diesem Samstag um 20
Uhr Prof. Kurt Seibert Werke von Jo-
hannes Brahms.

Auf Anregung von Prof. Seibert
wird der Flügel für dieses Konzert ei-
nen anderen Standort im Saal als ge-
wohnt haben, inmitten des Publi-
kums. Ausgewählt wurden Variatio-
nen, die Brahms Clara Schumann zu-
eignete, etwa über die „Chaconne von

J. S. Bach“, 1877 bearbeitet für die linke
Hand allein. Brahms schrieb dazu:
„Liebe Clara, ich würde glauben, Dir
lange nichts so Amüsantes geschickt
zu haben, wie heute — wenn Deine
Finger das Vergnügen aushalten! Die
Chaconne (aus der d-Moll-Partita für
Violine solo von J .S. Bach) ist mir ei-
nes der wunderbarsten, unbegreif-
lichstenMusikstücke…“

Kurt Seibert, geboren 1944 in Lodz,
Professor an der Hochschule für Küns-

te in Bremen, Träger zahlreicher Aus-
zeichnungen und gefragter Pädagoge
für Meisterklassen auf internationaler
Ebene, ist in der Oberpfalz als Begrün-
der und Mitwirkender bei verschiede-
nen Festivals und Konzertreihen be-
kannt.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

➜ Karten zu zwölf Euro (ermäßigt: zehn
Euro) sind an der Abendkasse im Fest-
saal erhältlich.Weitere Infos: www.festli-
che-konzerte.de

AmFlügelmitten imPublikum
KLASSIK-KONZERT Prof. Kurt Seibert spielt Brahms-Variationen imWalderbacher Barocksaal

Prof. Kurt Seibert spielt Brahms-Variationen: Der Flügel im Barocksaal wird mitten ins Publikum gerückt.
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